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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung entscheidet über die Gültigkeit der Wahl wie folgt: 
Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Bürgermeisterwahl ist gültig.  

Änderungsvorschlag:

Beratungsergebnis:

 laut Beschlussentwurf

 laut Änderungsvorschlag

Anwesend

               

JA

               

NEIN

               

Enthaltung

               

§ 22 BbgKVerf
 1)

               
1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot 

                                                     
Der  Vorsitzende 

                                                     
Der Bürgermeister 

 



Erläuterungen

Rechtsgrundlagen:

§ 80 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) 

Sachverhalt, Begründung:

Die Gemeindevertretung hat über die Gültigkeit der Wahl (Hauptwahl am 30.09.2018, Stichwahl am 14.10.2018) und
über Einsprüche gemäß § 80 BbgKWahlG zu entscheiden. 
Die Bekanntmachung der jeweiligen Ergebnisse erfolgte ortsüblich in den gemeindlichen Bekanntmachungskästen
durch  Aushang  für  die  Hauptwahl  am  04.10.2018  und  für  die  Stichwahl  am  19.10.2018.  Die  zweiwöchige
Einspruchsfrist nach § 55 Abs. 2 BbgKWahlG endete  am 02.11.2018.
Es wurden keine Einsprüche beim Wahlleiter eingereicht.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

keine 


